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1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters 
Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist 
 
Förderverein der Kindertagesstätte „Bunte Wiese“ e.V. Mettenheim 
Wiesenweg 15 
67582 Mettenheim 
foerdervereinkitabuntewiese@mail.de 
 
Vorstand: 
1. Vorsitzende: Lea Keim 
2. Vorsitzende: Katja Peters 
 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Es wurde kein Datenschutzbeauftragter benannt. 
In Belangen des Datenschutzes wenden Sie sich an folgende E-Mail-Adresse: 
 
foerdervereinkitabuntewiese@mail.de 
 
3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Der Förderverein verarbeitet folgende personenbezogene Daten: 
 
Zum Zwecke der Mitglieder- und Beitragsverwaltung werden der 
 
Name 
Anschrift 
Kontaktdaten Telefon, E-Mail 
Funktion des Mitglieds 
Name und Geburtsdatum des Kindes 
 
Bankverbindung 
Name und Anschrift, eines vom Mitglied abweichenden Kontoinhabers. 
 
verarbeitet. 
 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. 
 
Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder bzw. deren Kinder, von 

Veranstaltungen auf der Kita/Vereinswebseite und/oder der lokalen Presse veröffentlicht bzw. in 

der Kita selbst ausgehängt.  

Es werden keine Bilder, oder personenbezogene Daten, in Sozialen Medien veröffentlicht. 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten, 
gemäß Art. 13 DS-GVO 

 

Förderverein der KiTa „Bunte Wiese“ e.V. Mettenheim 
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Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. 
 
Zum Zwecke der Eigenwerbung des Fördervereins wird Werbung/ Vereinsinformationen an die E-
Mail-Adresse der Mitglieder versendet. 
 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. 
 
4. Berechtigte Interessen des Vereins 
Der Verein verarbeitet keine personenbezogenen Daten außerhalb der Erfüllung des 
Mitgliedervertrages und des Satzungszweckes. Zum berechtigten Interesse des Vereins gehört, dass 
die Leitung der Kindertagesstätte Meldung an den Förderverein abgibt, wenn Kinder der 
Kindertagesstätte nicht über eine Mitgliedschaft Teil der zu fördernden Gemeinschaft werden. 
Ferner können Information über die Einteilung aller Kinder in die zugewiesenen Gruppen mit der 
Leitung der Kindertagesstätte ausgetauscht werden. 
 
5. Empfänger der personenbezogenen Daten 
Im Rahmen der Absicherung des Fördervereins können die zur Mitgliederverwaltung erhobenen 
Daten an den Versicherer übermittelt werden. 
Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) wird zusätzlich die 
Bezeichnung ihrer Funktion im Verein übermittelt. 
Im Rahmen der Cloud-Mitgliederverwaltung werden die personenbezogenen Daten unserer 
Mitglieder bei Dropbox Inc. gespeichert. 
 
6. Drittlandstransfer 
Es besteht grundsätzlich keine Absicht des Vereins personenbezogene Daten der Mitglieder an ein 
Drittland zu übermitteln. 
Im Rahmen der Cloud-Mitgliederverwaltung, bei Dropbox Inc., erfolgt die Speicherung in den USA 
und auf Servern in aller Welt. Es liegen weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 Abs. 3 DS-
GVO, noch geeignete Garantien nach Art. 46 DS-GVO vor. 
 
7. Speicherdauer 
Die für die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erhobenen Daten werden nach 10 Jahren gelöscht. 
 
8. Betroffenenrechte 
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-
GVO), sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. 
Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Dem Vereinsmitglied steht 
ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. 
 
9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Die Bereitstellung der Daten erfolgt im Verein für den Vertragsabschluss (Mitgliedsvertrag/Satzung). 


